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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Verpacken von plattenförmigen Werkstücken

(57) Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Verpacken von plattenförmi-
gen Werkstücken bereit, die eine vergrößerte Verpak-
kungskapazität und eine erhöhte Verpackungsge-
schwindigkeit ermöglichen. Die erfindungsgemäße Vor-
richtung umfasst eine Sammelstation (10) zum Bereit-
stellen eines zu verpackenden Werkstückstapels (4), ei-
ne Ausrichtstation (20) zum Ausrichten des Werk-
stückstapels (4) und zum Verfahren des Werkstücksta-

pels (4) in eine Verpackungsposition, sowie eine Ver-
packungsstation (30) zum Verpacken des
Werkstückstapels (4). Mittels der erfindungsgemäßen
Vorrichtung und des erfindungsgemäßen Verfahrens ist
es möglich, das Sammeln und Ausrichten der platten-
förmigen Werkstücke einerseits und das Einlegen der
Werkstücke in eine Verpackung andererseits räumlich
und zeitlich zu entkoppeln, um auf diese Weise die Ver-
packungskapazität und die Verpackungsgeschwindig-
keit zu optimieren.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Verpacken von
plattenförmigen Werkstücken, die zu Werkstückstapeln
zusammengefasst und in eine Verpackung eingebracht
werden.

Stand der Technik

[0002] Im Stand der Technik sind verschiedene Ver-
fahren zum Verpacken von plattenförmigen Werkstük-
ken bzw. von daraus gebildeten Werkstückstapeln be-
kannt. Bei einem ersten Verfahren wird am Ende einer
Förderstrecke, auf der die plattenförmigen Werkstücke
gefördert werden, ein Verpackungskarton bereitgestellt,
in den die Werkstücke unmittelbar und einzeln überein-
ander eingefördert werden. Dabei fallen die Werkstücke
je nach Füllgrad der Verpackung um unterschiedliche
Fallhöhen in den Karton, was zu einer unzureichenden
Ausrichtung der Werkstücke und möglicherweise zu Be-
schädigungen der Werkstücke oder des Kartons führen
kann. Darüber hinaus ist diese Verfahrensweise ver-
gleichsweise zeitaufwändig und taktabhängig. Sobald
nämlich ein Karton mit der gewünschten Anzahl an
Werkstücken gefüllt ist, muss dieser aus der Füllposition
austransportiert werden und es muss ein leerer Karton
in die Füllposition eintransportiert werden. Während die-
ser Zeitdauer dürfen keine Werkstücke von der Förder-
strecke in die Füllposition eingefördert werden. Dies be-
deutet, dass der Abstand der Werkstücke auf der För-
derstrecke relativ groß sein muss, so dass der Verpak-
kungskapazität der Vorrichtung (ausgedrückt beispiels-
weise als verpackte Werkstücke pro Minute) begrenzt
ist.
[0003] Bei einer weiteren bekannten Verfahrenswei-
se werden die Werkstücke zu Stapeln zusammenge-
fasst und auf einer geneigten Förderstrecke schräg in
einen bereitgestellten Karton eingeschoben. Hierbei be-
steht die Gefahr, dass beim Einschieben der Karton, ins-
besondere dessen Seitenwand, durch den Aufprall des
Werkstückstapels beschädigt wird. Gleiches gilt auch
für die Werkstücke selbst. Darüber hinaus wird keine zu-
friedenstellende Ausrichtung der Werkstücke erzielt.
[0004] Alternativ zum schrägen Einfördern des Werk-
stückstapels ist es auch bekannt, den Werkstückstapel
über einen Trichter in einen bereitgestellten Karton ein-
zubringen oder den Karton über einen bereitgestellten
Stapel zu stülpen, wobei insbesondere bei letzterem
Verfahren häufig ein Verkanten des Kartons und des
Werkstückstapels auftritt. Insgesamt ist bei allen be-
kannten Verfahren festzustellen, dass sie eine unbefrie-
digende Verpackungskapazität bzw. Verpackungsge-
schwindigkeit aufweisen.

Darstellung der Erfindung

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Verpacken von
plattenförmigen Werkstücken bereitzustellen, die eine
vergrößerte Verpackungskapazität bzw. erhöhte ver-
packungsgeschwindigkeit ermöglichen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
das Verfahren zum Verpacken von plattenförmigen
Werkstücken gemäß Anspruch 1 und die Vorrichtung
zum Verpacken von plattenförmigen Werkstücken ge-
mäß Anspruch 5 gelöst.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt der Gedanke
zugrunde, dass das Sammeln und Ausrichten der plat-
tenförmigen Werkstücke einerseits und das Einlegen
der Werkstücke in eine Verpackung andererseits räum-
lich und zeitlich entkoppelt erfolgen.
[0008] Dementsprechend bestehen die mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren und der erfindungsgemäßen
Vorrichtung erzielten Vorteile beispielsweise darin, dass
eine ausgesprochen hohe Verpackungskapazität bzw.
Verpackungsgeschwindigkeit ermöglicht wird. Durch
das Entkoppeln des Sammelns und Ausrichtens der
Werkstücke einerseits und des Einlegens der Werkstük-
ke in eine Verpackung andererseits wird sichergestellt,
dass der Verpackungsvorgang selbst sowie das Ein-
und Ausfördern der Verpackung das Sammeln und Aus-
richten der Werkstücke nicht zeitlich bzw. taktmäßig
oder in sonstiger Weise beschränken. Hierdurch wird
erreicht, dass kontinuierlich eine sehr hohe Anzahl an
Werkstücken mittels einer Förderstrecke eingefördert
werden kann. Dies ermöglicht nicht nur eine gegenüber
dem Stand der Technik erhöhte Verpackungskapazität
bzw. Verpackungsgeschwindigkeit, sondern auch einen
störungsfreien Ablauf des Verpackungsvorganges, was
ebenfalls zu einer gleichbleibend hohen effektiven Ver-
packungskapazität bzw. Verpackungsgeschwindigkeit
beiträgt.
[0009] Gemäß einer Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens erfolgen das Aufnehmen und gleich-
zeitige Ausrichten des Werkstückstapels simultan zu
dem Ausrichten der bereitgestellten Verpackung in Be-
zug auf den Werkstückstapel. Hierdurch wird eine Par-
allelisierung der genannten Verfahrensschritte erreicht,
was eine erhebliche Zeitersparnis und damit eine wei-
tere Erhöhung der Verpackungskapazität bzw. Verpak-
kungsgeschwindigkeit ermöglicht.
[0010] Wie aus der nachfolgenden Beschreibung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung noch besser deutlich
wird, ist es gemäß einer Weiterbildung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens bevorzugt, dass der Werkstücks-
tapel zum Einlegen in die Verpackung auf einer in Ein-
legerichtung verfahrbaren Einrichtung abgelegt wird,
die bevorzugt durch Öffnungen in der Verpackung hin-
durchgreift. Die Einlegeeinrichtung ermöglicht, insbe-
sondere wenn sie durch die Öffnungen in der Verpak-
kung hindurchgreift, ein reibungsloses Einlegen des
Werkstückstapels in die Verpackung, was die Zuverläs-
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sigkeit und Störungsfreiheit des Verpackungsverfah-
rens erhöht und gleichzeitig zu einer weiteren Erhöhung
der Verpackungskapazität beiträgt. Dieser Gedanke
wird in dem erfindungsgemäßen Verfahren noch da-
durch weitergebildet, dass die Verpackung beim Einle-
gen des Werkstückstapels aufgespreizt wird, wodurch
Störungen des Verfahrensablaufes, die beispielsweise
durch ein Verkanten des Werkstückstapels beim Einle-
gen in die Verpackung entstehen könnten, weitgehend
vermieden werden.
[0011] Im Hinblick auf die Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist es bevorzugt, dass die
Ausrichtstation eine erste Greifvorrichtung aufweist, die
zwischen der Sammelposition und der Verpackungspo-
sition verfahrbar ist. Dabei ist es besonders bevorzugt,
dass mittels der ersten Greifvorrichtung der Werk-
stückstapel aus der Sammelstation aufnehmbar ist, und
insbesondere gleichzeitig dabei ausrichtbar ist. Dem-
entsprechend erfüllt die erfindungsgemäße Greifvor-
richtung eine Reihe von Aufgaben mit einem einzigen
konstruktiven Element, nämlich das Aufnehmen des
Werkstückstapels aus der Sammelstation, das Ausrich-
ten des Werkstückstapels und schließlich das Verfahren
des Werkstückstapels in die Verpackungsposition. Auf
diese Weise erhält die erfindungsgemäße Vorrichtung
eine einfache Konstruktion, die dennoch eine hohe An-
zahl von Funktionen ausführen kann.
[0012] Insbesondere um das Aufnehmen und gleich-
zeitige Ausrichten des Werkstückstapels simultan zu
dem Ausrichten der bereitgestellten Verpackung in Be-
zug auf den Werkstückstapel durchführen zu können,
ist es gemäß einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung bevorzugt, dass die Ausrichtstation zu-
sätzlich eine zweite Greifvorrichtung aufweist, mittels
derer die eingefaltete Verpackung verfahrbar und ins-
besondere in Bezug auf den Werkstückstapel ausricht-
bar ist.
[0013] Um die genannten Funktionen der ersten und
zweiten Greifvorrichtung zweckmäßig zu erfüllen, sind
diese bevorzugt jeweils durch gegenüberliegende, U-
förmige Einrichtungen, insbesondere durch ein Zangen-
paar, gebildet. Das Zangenpaar kann auf verschieden-
ste Arten ausgebildet sein, sofern ein Greifen und Aus-
richten des Werkstückstapels bzw. der Verpackung er-
möglicht wird. Als besonders vorteilhaft hat sich jedoch
eine Konfiguration erwiesen, die derart ausgebildet ist,
dass das Zangenpaar selbst eine im Wesentlichen un-
veränderliche Form besitzt, und das Greifen und Aus-
richten dadurch erfolgt, dass die Zangen stirnseitig an
den Werkstückstapel bzw. den Kartonherangefahren
werden. Hierzu ist es zweckmäßig, dass die Flächen
des Zangenpaares, die mit dem Werkstückstapel zur
Anlage kommen, sich in Anlagerichtung geringfügig ver-
jüngen, um ein sicheres Greifen und Ausrichten zu ge-
währleisten.
[0014] Im Hinblick auf das Herbeiführen und Aufrecht-
erhalten eines ausgerichteten Zustands zwischen dem
Werkstückstapel und der Verpackung ist gemäß einer

Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung be-
vorzugt, dass die erste und das die zweite Greifvorrich-
tung, insbesondere das erste und zweite Zangenpaar,
in fester Positionsbeziehung zueinander stehen, und
insbesondere gemeinsam verfahrbar sind. Hierdurch
wird erreicht, dass mit dem Heranfahren der Greifvor-
richtungen an den Werkstückstapel bzw. die Verpak-
kung ein definierter, ausgerichteter Zustand herbeige-
führt wird, der unverändert aufrechterhalten bleibt, bis
die Greifvorrichtungen dem Werkstückstapel bzw. die
Verpackung wieder freigeben.
[0015] Ein entscheidender Faktor für ein störungsfrei-
es und zeitsparendes Verpacken der Werkstücke ist das
Einführen des Werkstückstapels in die Verpackung
selbst. Um dabei ein mögliches Verkanten des Werk-
stückstapels an der Verpackung zu vermeiden, ist es
gemäß einer Weiterbildung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung bevorzugt, dass die erste Greifvorrichtung
eine Einrichtung zum Einführen des Werkstückstapels
in die Verpackung aufweist. Als besonders vorteilhaft
hat es sich erwiesen, dass die Einrichtung zum Einfüh-
ren durch schwenkbare Spreizlaschen gebildet ist, die
bevorzugt an dem ersten Zangenpaar vorgesehen sind.
Diese Spreizlaschen können, sobald der zu verpacken-
de Werkstückstapel und die Verpackung für das Einfüh-
ren bereitstehen, herausgeschwenkt werden, um an
Randabschnitten der Verpackung zur Anlage zu kom-
men und diese aufzuspreizen, sodass ein Verkanten
des Werkstückstapels an der Verpackung vermieden
wird.
[0016] Ein zügiges, taktweises Verpackungsverfah-
ren erfordert auch, dass die in eine Verpackung einge-
brachten Werkstückstapel zügig aus der Verpackungs-
position ausgefördert werden, um den weiteren Verfah-
rensablauf nicht zu behindern. Zu diesem Zweck weist
die Ausrichtstation gemäß einer Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung eine dritte Greifvorrich-
tung, insbesondere ein drittes Zangenpaar, auf, die zwi-
schen der Sammelposition und einer Ausgabeposition
verfahrbar ist. Diese dritte Greifvorrichtung ermöglicht,
dass eine mit einem Werkstückstapel befüllte Verpak-
kung unmittelbar nach dem Verpackungsvorgang auf-
genommen und in die Ausgabeposition verfahren wer-
den kann, wo sie den nachfolgenden Verpackungsvor-
gang nicht stört. Um die Steuerung der dritten Greifvor-
richtung zu vereinfachen bzw. vollständig auf eine sol-
che verzichten zu können, und gleichzeitig automatisch
eine Abstimmung des Arbeitstaktes der dritten Greifvor-
richtung auf die erste und zweite Greifvorrichtung zu er-
zielen, ist es erfindungsgemäß bevorzugt, dass die drit-
te Greifvorrichtung mit der ersten und/oder zweiten
Greifvorrichtung gekoppelt ist.
[0017] Der Verpackungsvorgang selbst kann erfin-
dungsgemäß dadurch weiter vereinfacht und beschleu-
nigt werden, dass die Verpackungsstation eine Hubein-
richtung aufweist, mittels derer der Werkstückstapel in
der Verpackungsposition verfahrbar und insbesondere
in die Verpackung einlegbar ist. Hierdurch werden zu-
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mindest die erste und wahlweise auch die zweite Greif-
vorrichtung von zusätzlichen Verfahrensaufgaben ent-
lastet, und das lineare Verfahren des Werkstückstapels
in die Verpackung hinein kann effizient durch eine eige-
ne Hubeinrichtung durchgeführt werden, die zu einer
weiteren Beschleunigung und Verbesserung der Zuver-
lässigkeit des Verfahrens beiträgt. Dabei ist besonders
bevorzugt, dass die Hubeinrichtung durch Stößel oder
Teleskopbolzen gebildet ist, die linear ausfahrbar sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018]

Fig. 1 zeigt schematisch den Grobablauf einer be-
vorzugten Ausführungsform des Verfahrens
zum Verpacken von plattenförmigen Werk-
stücken;

Fig. 2 bis

Fig. 8 zeigen schematisch jeweils eine seitliche An-
sicht einer bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Ver-
packen von plattenförmigen Werkstücken,
wobei die Figuren jeweils unterschiedliche
Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens
zum Verpacken von plattenförmigen Werk-
stücken veranschaulichen;

Fig. 9 zeigt schematisch eine Frontansicht und eine
Seitenansicht eines Werkstückstapels der in
einer Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Greifvorrichtung aufgenommen ist;

Fig. 10 zeigt schematisch eine Frontansicht und eine
Seitenansicht eines Werkstückstapels, der
aus einer Greifvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung in eine Verpackung abge-
legt wird.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
formen

[0019] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung ausführlich
unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen
beschrieben.
[0020] Der prinzipielle Ablauf einer Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens ist schematisch in
Fig. 1 mittels eines Flussdiagramms dargestellt. In
Schritt A erfolgt zunächst eine Kontrolle der Werkstücke
im Hinblick auf Qualitätsmerkmale wie Oberflächenbe-
schaffenheit, Abmessungen, etc. In Verfahrensschritt B
werden basierend auf der Werkstückkontrolle Werk-
stücke minderer Qualität (zweite Wahl) ausgeschleust
und in Schritt B' abgelegt. Diejenigen Werkstücke, wel-
che eine ausreichende Qualität aufweisen, werden in

Verfahrensschritt C gesammelt und zu Werkstücksta-
peln zusammengefasst. Parallel hierzu wird in Verfah-
rensschritt B' ein Verpackungskarton seitlich eingeför-
dert. Der Verpackungskarton wurde zuvor von einem
Kartonagestapel entnommen, mit einer geeigneten Vor-
richtung gefaltet und in einem Kartonpuffer abgelegt.
Anschließend wird der gebildete Werkzeugstapel in
Verfahrensschritt D in den Verpackungskarton einge-
legt, und das auf diese Weise gebildete Paket wird in
Verfahrensschritt E austransportiert.
[0021] Unter Bezugnahme auf Figuren 2 bis 8 wird
nachfolgend eine Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zum Verpacken von plattenförmigen
Werkstücken beschrieben, welche zur Durchführung
der in Fig. 1 schematisch gezeigten Verfahrensschritte
C, C', D und G in der Lage und geeignet ist. Die Vorrich-
tung 1 umfasst zunächst eine Fördereinrichtung 8, bei-
spielsweise ein Förderband oder einen Rollenförderer,
zum Einfördern von plattenförmigen Werkstücken 2 in
eine Sammelstation 10. Die Sammelstation 10 besitzt
einen Anschlag 12, beispielsweise eine Platte oder ver-
tikale Träger, um die Bewegung der plattenförmigen
Werkstücke 2 in einer Sammelposition zu stoppen. In
der Sammelposition ruhen die Werkstücke 2 auf herun-
tertaktenden Auflagen 14, wobei die Auflagen 14 mit je-
dem in der Sammelposition eintreffendem Werkstück 2
ihre Höhe derart verändern, dass von der Fördereinrich-
tung 8 ein weiteres Werkstück 2 auf einen Werkstücks-
tapel 4 in der Sammelposition abgelegt werden kann.
[0022] Die heruntertaktenden Auflagen 14 können
beispielsweise durch Bolzen gebildet sein, die durch ei-
nen Ketten- oder Riemenantrieb angetrieben und ge-
steuert sind, sodass sie taktweise ihre Höhe verändern.
Besonders vorteilhaft ist es dabei, zumindest zwei Sät-
ze alternierender Bolzen einzusetzen, die wechselwei-
se Werkstückstapel 4 aufnehmen können, sodass stets
Bolzen zur Aufnahme von Werkstücken 2 in der Sam-
melposition zur Verfügung stehen.
[0023] Darüber hinaus umfasst die erfindungsgemä-
ße Verpackungsvorrichtung 1 eine Ausrichtstation 20,
die eine erste Greifvorrichtung 22 und eine zweite Greif-
vorrichtung 24 aufweist.
[0024] Die Greifvorrichtungen sind in der vorliegen-
den Ausführungsform jeweils durch gegenüberliegen-
de, U-förmige Zangen gebildet, wobei die Zangen-
schenkel im wesentlichen horizontal sind und die offe-
nen Seiten der U-Form zusammengehöriger Zangen-
paare einander zugewandt sind. Darüber hinaus sind
die zwei Zangen eines Zangenpaares in einer Richtung,
die zu der Zeichenebene der Figuren 2 bis 8 im Wesent-
lichen senkrecht steht, jeweils einzeln oder gemeinsam
verfahrbar.
[0025] Das erste Zangenpaar 22 und das zweite Zan-
genpaar 24 sind übereinanderliegend angeordnet und
miteinander derart gekoppelt, dass sie eine definierte
Ausrichtung zueinander besitzen. Die Innenkonturen
der U-förmigen Zangen sind im Falle des ersten Zan-
genpaares 22 auf den zu verpackenden Werkstücksta-
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pel 4 und im Falle des zweiten Zangenpaares 24 auf
den Verpackungskarton 6 abgestimmt. Die Zangenpaa-
re sind in der Lage, durch Verfahren zumindest einer
Zange im Wesentlichen senkrecht zur Zeichenebene
der Figuren 2 bis 8 einen Werkstückstapel 4 bzw. eine
Verpackungskarton 6 aufzunehmen. Darüber hinaus ist
das erste Zangenpaar 22 derart ausgestaltet, dass beim
Aufnehmen eines Werkstückstapels 4 gleichzeitig eine
Ausrichtung der einzelnen Werkstücke 2 des Werk-
stückstapels 4 zueinander erfolgt. Dies kann beispiels-
weise dadurch erzielt werden, dass die Innenwandung
des U-förmigen Zangenprofils sich in Richtung zur ge-
schlossenen Seite des Profils hin verjüngt bzw. verengt.
[0026] Weiterhin ist die erste Greifvorrichtung bzw.
das erste Zangenpaar 22 mit einer Einrichtung zum Ein-
führen eines Werkstückstapels 4 in einen Verpackungs-
karton 6 ausgestattet, die im vorliegenden Ausführungs-
beispiel durch Spreizlaschen 28 gebildet ist, die
schwenkbar an den Schenkeln des ersten Zangenpaa-
res 22 angebracht sind. Die Spreizlaschen 28 sind be-
vorzugt derart an dem ersten Zangenpaar 22 ange-
bracht, dass sie beim Ausschwenken einen unterhalb
des ersten Zangenpaares 22 gelegenen Verpackungs-
karton 6 aufspreizen können.
[0027] Des weiteren umfasst die Ausrichtstation noch
eine dritte Greifvorrichtung 26, die im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel ebenfalls durch ein Zangenpaar gebil-
det ist, welches prinzipiell dieselben Eigenschaften be-
sitzt wie das zweite Zangenpaar 24. Das dritte Zangen-
paar 26 ist mit dem ersten Zangenpaar 22 und/oder dem
zweiten Zangenpaar 24 derart gekoppelt, dass es die
Bewegungen derselben simultan nachvollzieht. Außer-
dem sind die drei Greifvorrichtungen miteinander nicht
nur im Wesentlichen senkrecht zur Zeichenebene der
Figuren 2 bis 4 verschiebbar, sondern auch in einer
Richtung, in welcher der Werkstückstapel 4 und der Ver-
packungskarton 6 von der Sammelposition in eine Ver-
packungsposition verfahren werden sollen, wobei diese
Richtung im vorliegenden Ausführungsbeispiel parallel
zur Richtung des Förderbandes 8 liegt.
[0028] Die Verpackungsvorrichtung 1 umfasst des
weiteren eine Verpackungsstation 30, die eine Hubein-
richtung 32 und eine Einrichtung 34 zum Verfahren des
Verpackungskartons 6 aufweist. Die Hubeinrichtung 32
ist in der vorliegenden Ausführungsform durch vertikal
angeordnete Teleskopbolzen gebildet, die an ihrem
oberen Ende eine Ablagefläche besitzen, die vertikal
verfahrbar ist. Die Einrichtung 34 zum Verfahren der
Verpackungskartons 6 kann eine separate Hubeinrich-
tung sein, ist jedoch bevorzugt integral durch das zweite
Zangenpaar 24 gebildet. Dementsprechend ist das
zweite Zangenpaar 24 dann auch vertikal verfahrbar.
[0029] An die Verpackungsstation 30 schließt sich ein
weiteres Förderband 38 zum Ausfördern befüllter Ver-
packungskartons 6' an.
[0030] Der Ablauf des erfindungsgemäßen Verfah-
rens unter Einsatz der vorstehend beschriebenen Ver-
packungsvorrichtung 1 wird nachfolgend unter Bezug-

nahme auf Figuren 2 bis 8 beschrieben.
[0031] Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, werden mittels
des Förderbandes 8 zu verpackende, plattenförmige
Werkstücke 2 zu der Sammelstation 10 gefördert, tref-
fen dort auf den Anschlag 12 auf, um anschließend auf
dem Werkstückstapel 4 gesammelt zu werden. Der
Werkstückstapel 4 ruht auf den heruntertaktenden Auf-
lagen 14, deren Höhe taktweise derart eingestellt wird,
dass das Förderband 8 weitere plattenförmige Werk-
stücke 2 auf den Werkstückstapel 4 fördern kann.
[0032] Bei langgestreckten Werkstücken, wie bei-
spielsweise Fußbodenelementen, ist es im Hinblick auf
die Kapazität der Verpackungsvorrichtung bevorzugt,
dass die Werkstücke 2 auf dem Förderband 8 im We-
sentlichen senkrecht zu ihrer Längsrichtung, d.h. in
Querrichtung gefördert werden.
[0033] Sobald der Werkstückstapel 4 eine gewünsch-
te Anzahl zu verpackender, plattenförmiger Werkstücke
2 umfasst, beispielsweise im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel 6 Stück, werden die den betreffenden
Werkstückstapel 4 tragenden Auflagen 14 herunterge-
fahren und es werden weitere Auflagen 14' bereitge-
stellt, auf denen ein weiterer Werkstückstapel 4 gesam-
melt werden kann(vgl. Fig. 3). Auf diese Weise wird si-
chergestellt, dass mittels des Förderbandes 8 kontinu-
ierlich Werkstücke 2 in die Sammelstation 10 eingeför-
dert werden können, was für einen kontinuierlichen Ver-
fahrensablauf und somit die Gesamtkapazität und Ge-
schwindigkeit der Verpackungsvorrichtung von höch-
ster Bedeutung ist. Gleichzeitig wird, obwohl in Fig. 3
nicht ausdrücklich gezeigt, spätestens mit dem Absen-
ken der Auflagen 14 ein Verpackungskarton 6 in eine
Position unterhalb des Werkstückstapels 4 eingeför-
dert, wobei es auf eine genaue Positionierung oder Aus-
richtung des Verpackungskartons 6 in Bezug auf den
Werkstückstapel 4 zu diesem Zeitpunkt noch nicht an-
kommt.
[0034] Wie in Fig. 4 zu erkennen ist, werden in einem
weiteren Verfahrensschritt der auf den heruntergefah-
renen Auflagen 14 bereitstehende Werkstückstapel 4
und der darunter bereitstehende Verpackungskarton 6
von dem ersten Zwingenpaar 22 bzw. dem zweiten
Zwingenpaar 24 aufgenommen. Dabei werden - dank
der Ausbildung und Anordnung der zwingenpaare - die
Werkstücke 2 des Werkstückstapels 4 untereinander
ausgerichtet und der Verpackungskarton 6 zum Werk-
stückstapel 4 ausgerichtet. Anschließend werden die
Zwingenpaare 22 und 24, die wie oben ausgeführt mit-
einander gekoppelt sind, gemeinsam von der Sammel-
position in eine Verpackungsposition verfahren, die in
der in Figuren 2 und 4 gezeigten Ausführungsform
rechts von der Sammelposition liegt.
[0035] Fig. 5 veranschaulicht den weiteren Verfah-
rensablauf. Einerseits wiederholen sich in der Sammel-
position die in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten Verfahrens-
schritte. Gleichzeitig hierzu erfolgt in der Verpackungs-
position eine Übergabe des Werkstückstapels 4 und
des Verpackungskartons 6 von den Zwingenpaaren 22
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und 24 an die Hubeinrichtung 32 bzw. die Einrichtung
34 zum Verfahren der Verpackung. Genauer gesagt be-
finden sich der Verpackungskarton 6 und der Werk-
stückstapel 4 in der Verpackungsposition derart über
der Hubeinrichtung 32, dass die Hubeinrichtung 32 ver-
tikal ausgefahren werden kann, dabei durch entspre-
chende Öffnungen 36 in dem Boden des Verpackungs-
kartons 6 hindurchgreift und mit ihrer Lagerfläche an der
Unterseite des Werkstückstapels 4 zur Anlage kommt.
Im Wesentlichen gleichzeitig wird der Verpackungskar-
ton 6 durch die in vertikaler Richtung verfahrbare Ein-
richtung 34 zum Verfahren der Verpackung übernom-
men. Anschließend werden der Werkstückstapel 4 und
der Verpackungskarton 6 von den Zwingenpaaren 22
und 24 freigegeben, sodass der in Fig. 5 gezeigte Zu-
stand erreicht ist.
[0036] Nun wird der eigentliche Verpackungsvorgang
durchgeführt, bei welchem die Hubeinrichtung 32, wel-
che den Werkstückstapel 4 trägt, derart abgesenkt wird,
dass der Werkstückstapel 4 in dem Verpackungskarton
6 abgelegt wird. Zusätzlich oder auch alternativ ist es
ebenso möglich, dass die Einrichtung 34 zum Verfahren
der Verpackung vertikal verfahren wird, um das Ablegen
des Werkstückstapels 4 in dem Verpackungskarton 6
zu vollziehen, sodass schließlich der in Fig. 6 gezeigte
Zustand erreicht wird, in welchem ein mit Werkstücken
befüllter Verpackungskarton 6' bereitgestellt ist.
[0037] Die Phase des Einbringens des Werkstücksta-
pels 4 in den Verpackungskarton 6 ist in den Figuren 9
und 10 nochmals ausführlicher gezeigt, insbesondere
im Hinblick auf die Einrichtung 28 zum Einführen des
Werkstückstapels 4 in den Verpackungskarton 6. Wie
weiter oben bereits erläutert, ist die Einrichtung 28 zum
Einführen in der vorliegenden Ausführungsform durch
Spreizlaschen 28 gebildet, die an dem ersten Zangen-
paar 22 schwenkbar angebracht sind. Während des
Einführens des Werkstückstapels 4 in den Verpak-
kungskarton 6, bzw. kurz davor, werden die Spreizla-
schen 28 derart verschwenkt, dass sie an der oberen
Innenkante des Kartons 6 zur Anlage kommen und die-
sen aufspreizen. Im weitern Verlauf des Verpackungs-
vorganges verhindern sie somit nicht nur ein Verkanten
des Werkstückstapels 4 an den Rändern des Verpak-
kungskartons 6, sondern bilden auch gewissermaßen
einen Trichter, durch welchen der Werkstückstapel 4 si-
cher in den Verpackungskarton 6 geführt wird.
[0038] Wie anhand von Fig. 7 zu erkennen ist, werden
im nächsten Verfahrensschritt die drei Zangenpaare 22,
24 und 26 derart verfahren, dass das erste und zweite
Zangenpaar 22, 24 in die Sammelposition und das dritte
Zangenpaar 26 in die Verpackungsposition gelangen.
Das erste und das zweite Zangenpaar 22, 24 führen
dann die im Zusammenhang mit Fig. 4 bis 6 erläuterten
Verfahrensschritte aus. Gleichzeitig nimmt das dritte
Zangenpaar 26 den in der Verpackungsposition bereit-
stehenden, mit Werkstücken befüllten Verpackungskar-
ton 6' auf.
[0039] Schließlich wird, wie in Fig. 8 gezeigt, in einem

weiteren Verfahrensschritt, der im Hinblick auf das erste
und das zweite Zangenpaar 22, 24 dem in Fig. 5 gezeig-
ten entspricht, die befüllte Verpackung 6' von der Ver-
packungsposition zu dem weiteren Förderband 38 be-
wegt, mit welchem der befüllte Verpackungskarton 6'
schließlich aus der Verpackungsvorrichtung 1 ausgeför-
dert wird. Hiermit ist der Verpackungsvorgang abge-
schlossen.
[0040] Bei den plattenförmigen Werkstücken kann es
sich selbstverständlich um beliebige Gegenstände han-
deln, beispielsweise Fußbodenelemente, Möbelteile,
Bleche oder dergleichen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verpacken von plattenförmigen
Werkstücken (2), das die Schritte aufweist:

- Bereitstellen eines zu verpackenden Werk-
stückstapels (4), der mindestens ein eingeför-
dertes Werkstück (2) umfasst, in einer Sam-
melposition;

- Aufnehmen und gleichzeitiges Ausrichten des
Werkstückstapels (4) in der Sammelposition;

- Verfahren des Werkstückstapels (4) in eine
Verpackungsposition und gleichzeitiges Bereit-
stellen eines weiteren zu verpackenden Werk-
stückstapels (4) in der Sammelposition;

- Ausrichten einer bereitgestellten Verpackung
(6) in Bezug auf den Werkstückstapel (4);

- Verfahren des Werkstückstapels (4) und/oder
der Verpackung (6) derart, dass der Werk-
stückstapel (4) in die Verpackung (6) eingelegt
wird;

- Ausfördern des verpackten Werkstückstapels
(4).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufnehmen und gleichzeitige
Ausrichten des Werkstückstapels simultan zu dem
Ausrichten der bereitgestellten Verpackung in Be-
zug auf den Werkstückstapel erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Werkstückstapel (4) zum
Einlegen in die Verpackung (6) auf einer in Einlege-
richtung verfahrbaren Einrichtung (14) abgelegt
wird, die bevorzugt durch Öffnungen (36) in der Ver-
packung (6) hindurchgreift.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verpak-
kung beim Einlegen des Werkstückstapels (4) mit-
tels einer Einrichtung zum Einführen, insbesondere
Spreizlaschen (28), aufgespreizt wird.

5. Vorrichtung (1) zum Verpacken von plattenförmigen
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Werkstücken (2), die aufweist:

- eine Sammelstation (10) zum Bereitstellen ei-
nes zu verpackenden Werkstückstapels (4),
der mindestens ein eingefördertes Werkstück
(2) umfasst, in einer Sammelposition;

- eine Ausrichtstation (20) zum Ausrichten des
Werkstückstapels (4) und zum Verfahren des
Werkstückstapels (4) in eine Verpackungsposi-
tion;

- eine Verpackungsstation (30) zum Verpacken
des Werkstückstapels (4), die zumindest eine
Einrichtung zum Verfahren des Werkstücksta-
pels (32) oder eine Einrichtung zum Verfahren
einer Verpackung (34) aufweist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausrichtstation (20) eine erste
Greifvorrichtung (22) aufweist, die zwischen der
Sammelposition und der Verpackungsposition ver-
fahrbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels der ersten Greifvorrichtung
(22) der Werkstückstapel (4) aus der Sammelstati-
on aufnehmbar ist, und insbesondere gleichzeitig
dabei ausrichtbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
richtstation (20) eine zweite Greifvorrichtung (24)
aufweist, mittels derer eine eingeförderte Verpak-
kung (6) verfahrbar und insbesondere in Bezug auf
den Werkstückstapel (4) ausrichtbar ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und/oder die zweite
Greifvorrichtung (22, 24) jeweils durch gegenüber-
liegende, u-förmige Einrichtungen, insbesondere
durch ein Zangenpaar, gebildet sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und die zweite Greifvor-
richtung (22, 24), insbesondere das erste und das
zweite Zangenpaar, in fester Positionsbeziehung
zueinender stehen, und insbesondere gemeinsam
verfahrbar sind.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Einrichtung zum Einführen (28) des Werkstücksta-
pels (4) in die Verpackung (6) aufweist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung zum Einführen (28)
durch schwenkbare Spreizlaschen gebildet ist, die
bevorzugt an dem ersten Zangenpaar (22) vorge-
sehen sind.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
richtstation eine dritte Greifvorrichtung (26), insbe-
sondere ein drittes Zangenpaar, aufweist, die zwi-
schen der Sammelposition und einer Ausgabeposi-
tion verfahrbar ist, und bevorzugt mit der ersten
und/oder zweiten Greifvorrichtung (22, 24) gekop-
pelt ist.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
packungsstation (30) eine Hubeinrichtung (32) auf-
weist, mittels derer der Werkstückstapel (4) in der
Verpackungsposition verfahrbar und insbesondere
in die Verpackung (6) einlegbar ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hubeinrichtung (32) durch Stö-
ßel oder Teleskopbolzen gebildet ist, die linear aus-
fahrbar sind.
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